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Bezug nahm. Auch für dessen Bereitschaft mitzuwirken waren die Veranstalter dankbar, 
denn will man grenzüberschreitende Ausblicke bieten, ist es unerlässlich, jemanden mit 
Praxisbezug sprechen zu lassen.  

Gelingen also die Ermittlungen in die Schweiz durch die Schwedische Initiative flankiert 
durch die Europ. Ermittlungsanordnung? Herr Kollege Dr. Holenstein stellte mit seinem Vor-
trag „Informationsbeschaffung bei Schweizer Banken – Werden die "Abschleicher" erfasst?“ 
zunächst die Weißgeldstrategie der Schweizer Bankenwelt vor und erläuterte, warum auch 
nach dem gescheiterten Steuerabkommen, das teilweise von den Banken bereits praktiziert 
wurde, viele Kunden nicht zur Deklaration oder zur Selbstanzeige bewegt werden konnten. 
Stattdessen wurde festgestellt, dass die Finanzmittel in Drittländer transferiert wurden um 
sie dort weiter geheim zu halten. Diese „Abschleicher“ will man nun mit Sammelaus-
kunftsersuchen erfassen, die aber von den sog. unzulässigen „fishing expeditions“ streng zu 
trennen sind. Daneben steht aber in Frage, ob nicht durch die spontane Rechtshilfe, geltend 
seit 1.1.2017, umgesetzt ab 1.1.2018 noch weitere Informationen auf dem „kleinen Dienst-
weg“ eingeholt werden können. Weiter wurde auch kurz die Selbstanzeige in der Schweiz 
thematisiert, die nach durchaus anderen Regeln erfolgt als in Deutschland oder Österreich.  

Während in der Schweiz das ernsthafte Bemühen der Zahlung der Steuern ausreicht und die 
fehlende Zahlung der Steuern nicht die Wirksamkeit verhindert, musste an dieser Stelle Herr 
Kollege Dr. Felix Ruhmannseder aus Österreichischer Sicht widersprechen. Keineswegs ge-
nüge dies, weder nach deutschem noch nach österreichischem Recht. Sein Vortrag „Update 
Steuerstrafrecht – Österreich“ zeigte ein deutliches Bild zum „schmelzenden“ Bankenge-
heimnis in Österreich. Das auf den Weg gebrachte Bankenpaket 2015 hat es in sich. Wir fin-
den zunächst die Änderung des Bankwesengesetzes mit der deutlichen Einschränkung des 
Bankengeheimnisses, das Kontenregister- und Konteneinschaugesetz, das Kapitalabfluss-
Meldegesetz und das gemeinsame Meldestandard-Gesetz, das den automatischen Aus-
tausch von Informationen über Finanzkonten vorsieht.  

Gläsern also, sind die Konten in Österreich. Auch über erste Erfahrungen im Bereich der Aus-
landsermittlungen wurde berichtet. Zum Ende referierte Herr Kollege Dr. Ruhmannseder 
über das Sonderproblem der Lieferschwellenüberschreitung, d. h. die Lieferungen nach Ös-
terreich können, wenn betragsmäßig ein gewisser Umfang überschritten wird, zu einem 
anderen Steuersatz führen, was häufig auf der Ebene der Steuerberatung übersehen wird. 
Sinnvoll ist es daher, in diesem Bereich einen entsprechend qualifizierten Berater einzu-
schalten, um in diesem Bereich für eine korrekte Selbstanzeige und für die Rechnungskor-
rekturen zu sorgen.  

Alles in allem stieß die Veranstaltung auf sehr positive Resonanz und wird im nächsten Jahr 
hoffentlich bei gleichbleibenden Vortragenden mit ähnlichen aktuellen grenzüberschrei-
tenden Themen wieder aufgestellt werden.  

 
Strafprozessrecht 

Stud. iur Marcel Beck, stud. iur. Marilena Giesen, stud. iur. Sarah Zink, alle Frankfurt am Main 

Teamwork, Sackgassen und das Erkunden 
von neuen Wegen 

Die Teilnahme am wirtschaftsrechtlich-strafprozessualen Moot Court an der Goethe-
Universität Frankfurt – Ein Erfahrungsbericht 

„Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil…“ Gespannt warten Staatsanwaltschaft und 
Verteidigung auf die Entscheidung des Gerichtes. Auch die Zuschauer

1
 und die Reporter 

von der Presse blicken durch die schusssichere Plexiglaswand voller Erwartung zum vorsit-
zenden Richter. Das Besondere an dieser Verhandlung ist, dass das Urteil keine Rechtswir-
kung entfalten wird. Der Angeklagte wird den Gerichtssaal als freier Mann verlassen, gleich 
welche Entscheidung das Gericht treffen wird. Es handelt sich um den krönenden Abschluss 
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des diesjährigen2, durch das Institut für das Gesamte Wirtschaftsstrafrecht (IGW) an der Goe-
the-Universität Frankfurt in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereini-
gung e.V. (WisteV) veranstalteten und durch die European Law Students Association (ELSA) 
unterstützten, zweiten wirtschaftsrechtlich-strafprozessualen Moot Courts. Aber fangen wir 
von vorne an… 

I. Wie alles begann… 
Im Oktober 2016 fand ein Vorbesprechungstermin an der Goethe-Universität statt, in der 
uns der Moot Court vorgestellt wurde. Schon vor Beginn der Veranstaltung hatten wir über 
Bekannte einiges über den letzten und zugleich ersten wirtschaftsrechtlich-
strafprozessualen Moot Court der Goethe-Universität Frankfurt erfahren. Was uns konkret 
erwarten würde, wussten wir zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht.  

Prof. Dr. Matthias Jahn, Richter am OLG im zweiten Hauptamt sowie Co-Direktor des IGW 
und Rechtsanwalt Dr. Fabian Meinecke, die den Moot Court an der Goethe-Universität 
Frankfurt gemeinsam mit WisteV ins Leben gerufen haben und seine Leitung übernahmen, 
stellten sich vor und erklärten uns das Rollenspiel. Gespielt werden sollte ein Strafverfahren. 
Vom Anfangsverdacht bis zum Urteil sollten alle Stationen der Praxis durchlaufen werden. 
Die Teilnehmer des Moot Courts wurden hierfür in vier Teams (zwei Staatsanwalts-Teams 
und zwei Verteidiger-Teams) eingeteilt. Die Rollen des Angeklagten und der Zeugen über-
nahmen ebenfalls Studenten. Einzig die Richter wurden von Volljuristen gespielt, die bereits 
über große Erfahrung und Bekanntheit auf ihrem Gebiet verfügen. Der Ablauf des Moot-
Courts wurde uns grob geschildert. Es werde eine Akte geben. Diese erhalte die Staatsan-
waltschaft zuerst. Das Kernstück der Aufgabe der Staatsanwaltschaft sei es sodann, die An-
klageschrift zu schreiben. Später erlange dann auch die Verteidigung Einsicht in die Akte 
und müsse dann eine Schutzschrift erstellen. Außerdem finde zu einem noch unbekannten 
Termin eine Hausdurchsuchung statt, in der Beweismittel gefunden werden sollten. Den 
krönenden Abschluss stelle dann eine Gerichtsverhandlung in einem Sitzungssaal am 
Landgericht Frankfurt am Main dar, was in diesem Rahmen durch die Unterstützung der 
Landgerichtsverwaltung ermöglicht werden konnte. Hier sollte mit beiden Teams verhan-
delt werden. Wie sich noch zeigen sollte, auch mit zwei unterschiedlichen Ausgängen.  

Im Anschluss an den Vorbesprechungstermin fand ein Bewerbungsverfahren statt. Wir ge-
hörten zu den 14 Studenten, die an dem Moot Court teilnehmen durften und bildeten das 
zweite Team der Staatsanwaltschaft. 

II. Die Akte  
An dem Tag, als das Aktenstück freigegeben wurde, warteten wir, Team Staatsanwaltschaft, 
gespannt vor unseren Rechnern, bis die Akte endlich zum Download bereit stand. Sie war 25 
Seiten stark und enthielt einen Auszug aus dem Bundeszentralregister und eine „Strafanzei-
ge“, in der ein Institutszwangsverwalter um die Aufnahme strafrechtlicher Ermittlungen bat, 
weil eine Person namens Manfred Klein versuche, die Zwangsvollstreckung in das vom An-
zeigeerstatter verwaltete Grundstück zu verhindern, indem er eine Mietung des Objektes 
vortäusche; außerdem enthielt die Akte ein Zivilurteil, durch das im Eilverfahren der Antrag 
vom Beschuldigten Klein auf Einräumung des Besitzes des in Frage stehenden Anwesens 
zurückgewiesen worden war. Angehängt waren zahlreiche Gutachten sowie ein angeblicher 
Mietvertrag über das Anwesen.  

Angefügt war überdies ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Beschuldigten, in 
dem ein Verdacht wegen Betrugs gem. § 263 StGB als Durchsuchungsgrund angegeben 
war.  

Damit war die Marschrichtung für uns vorgegeben. Zunächst hatten wir viele Fragen. Es 
verging einige Zeit, bis wir uns in der Akte zurecht gefunden hatten und wir stellten schnell 
fest, dass nicht annähernd alle unserer Fragen beantwortet werden würden. Also arbeiteten 
wir zunächst mit dem, was wir hatten, was für Jura-Studenten immerhin nichts Ungewöhn-
liches ist, ist man doch in Klausuren gezwungen, mit dem Sachverhalt zu arbeiten, den man 
vorgegeben bekommt. Und doch fiel uns das im Moot Court wesentlich schwerer: Dadurch 
sollen reale Prozesse simuliert werden und wir sollten versuchen, so realistisch wie möglich 
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als Staatsanwaltschaft zu agieren und dazu gehört doch auch, von seinen Befugnissen als 
Ermittlungsbehörde Gebrauch zu machen, oder?  

Das Reizvolle und gleichzeitig sehr Schwierige an einem solchen Prozessspiel ist es, dass 
man in alle Richtungen zu denken versucht, weil unbekannt ist, in welche Richtung es letzt-
lich führen soll. Gleichzeitig weiß man nicht, wo die Grenzen sind. Unser erster Anhaltspunkt 
führte uns deshalb in eine Sackgasse: Wir fanden einige Ungereimtheiten in der Akte und 
insbesondere im Zivilurteil. So waren Daten vertauscht, Begriffe verwechselt sowie Ansprü-
che geprüft worden, die aus unserer Sicht nicht einschlägig waren. Einmal blieben wir bis 
spät in die Nacht in einem der Seminarräume in der Uni, denn nur hier hatten wir genug 
Platz für den Zeitstrahl, der sich über die komplette vierseitige Tafel erstreckte und der auch 
beim zehnten Mal noch nicht so richtig Sinn zu machen schien.  

Das führte uns auf die falsche Fährte, dass es sich hier womöglich um eine ganz andere als 
die in der Anzeige und dem Durchsuchungsbeschluss bezeichnete Sache handeln könnte: 
Irgendeine Form von Prozessbetrug bzw. Fälschung eines Urteils und weiterer Unterlagen, 
die der Akte beigelegt waren.  

Wenn man einen – vermeintlichen – Fehler im Sachverhalt einer Klausur oder Hausarbeit 
findet, kann man sich an die Aufsicht oder den Veranstalter wenden. Im Moot Court hinge-
gen stellt man den Realitätsanspruch in Frage, wenn man sich an die Spielleiter wendet. 
Glücklicherweise war uns als Staatsanwaltschaft ein Strafverteidiger in Wirtschaftsstrafsa-
chen, Rechtsanwalt Björn Krug, Mainz, als Mentor zur Verfügung gestellt, der unsere Zweifel 
an der Echtheit der in der Akte enthaltenen Unterlagen etwas auffangen konnte. Den Ver-
teidigern stand Rechtsanwalt Ulf Reuker, Dortmund, mit Rat und Tat zur Seite. 

Dass wir die Grenzen des Prozessspiels ausgelotet haben, war aber nicht das letzte Mal: In-
spiriert durch unseren Mentor versuchten wir unter anderem, die Akte des Zivilgerichts so-
wie eine Übersicht sämtlicher Kontoverbindungen des Beschuldigten durch die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu erhalten. Dies war aber im Spiel wohl nicht vorge-
sehen und so blieben wir enttäuscht mit all` unseren Fragen zurück.  

Das ist einerseits der Tatsache geschuldet, dass man als Spielleiter ein solches Spiel mit allen 
Abzweigungen, die es nehmen kann, nur schwer antizipieren kann zu dem Zeitpunkt, zu 
dem die einzelnen Spielzüge geplant werden.  

Andererseits kommt dies der Realität wohl auch sehr nahe: Viele Ermittlungsmaßnahmen 
verlaufen schließlich im Sande.  

Nun aber noch einmal zur Perspektive der Spielleiter: Gerade wegen der eben angespro-
chenen Unvorhersehbarkeit des Spielverlaufs lässt sich nur erahnen, wie viel Arbeit in der 
Vorbereitung steckt – Wie plant man eigentlich einen Moot Court? Bezüglich der Erstellung 
der Akte haben wir – jetzt wo wir wieder aus der Rolle fallen dürfen – bei Prof. Dr. Jahn und 
Rechtsanwalt Dr. Meinecke nachgefragt:  

Die Akte ist an einen Fall aus der Realität angelehnt, die Rechtsanwalt Dr. Meinecke in seiner 
beruflichen Praxis als Verteidiger in Wirtschaftsstrafsachen in einem Austausch unter Kolle-
gen mitbekommen hat. Dabei musste der Fall wesentlich abgespeckt werden und insbe-
sondere die Anzahl der angeklagten Personen reduziert werden, um den komplexen Sach-
verhalt für uns einigermaßen beherrschbar zu machen. Zu diesem Zweck ist der Eigentümer 
des bereits erwähnten Anwesens, um das es sich in der Akte dreht, in unserem Spiel zum 
Beispiel ins Ausland verzogen und nicht auffindbar. Eine „Musterlösung“ hatten die Spiellei-
ter in dem Sinne vorgesehen, dass diese Raum für das Fortschreiben des Sachverhaltes und 
die prozessualen Handlungen der Beteiligten lassen musste. Wichtig war ihnen, dass in der 
Anklageschrift möglichst jedes potentiell strafwürdige Verhalten berücksichtigt wird; ob es 
nun in die eine oder andere vertretbare Richtung ausgelegt oder etwa zu manchen Delikten 
ein Vermerk mit der Begründung, warum es nicht angeklagt wird, geschrieben wird, war 
dabei gleichfalls zulässig.  

Eine interessante Anekdote wurde uns im Nachhinein noch mitgeteilt: In der Realität wurde 
im Wesentlichen, ebenfalls wie von uns, wegen gemeinschaftlich und gewerbsmäßig be-
gangenen versuchten Betrugs angeklagt – das „echte“ Verfahren wurde aber nach § 153a 
StPO eingestellt.  

Damit konnten wir noch einige Puzzleteile in das Gesamtbild einfügen, das das Mysterium 
der „perfekten Lösung“ des Moot Courts für uns darstellte und wohl immernoch darstellt – 
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mit der Tatsache, dass wir dies akzeptieren müssen, ist dann wohl auch das Lernziel erreicht: 
„Welcome to reality“.  

III. Die Hausdurchsuchung  
Teil des Moot Courts war die Durchführung einer Hausdurchsuchung bei dem Beschuldig-
ten, um weitere Beweisstücke auffinden zu können. Zu dieser Maßnahme berechtigte der 
oben schon erwähnte richterliche Durchsuchungsbeschluss, welcher der Akte beigefügt 
war.  

Wir erhofften uns dadurch, Dokumente, die Klarheit über Kontobewegungen verschaffen, 
sowie etwaigen Schriftverkehr zwischen den beiden Beschuldigten aufzuspüren, um Ta-
tentschluss sowie –motivation nachzuweisen. Bezüglich dieser Aspekte hatten wir zu die-
sem Zeitpunkt mehrere Ansätze, jedoch war die Akte für sich genommen nicht ergiebig ge-
nug, um diese auch tatsächlich nachweisen zu können. Letztlich handelte es sich hierbei nur 
um denkbare Konstellationen, die ohne weitere Beweisstücke lediglich den Charakter von 
Spekulationen hatten. Insofern war die angesetzte Durchsuchung für uns von großer Be-
deutung. 

Angetrieben von der Hoffnung, Details bezüglich des Vorhabens der Beschuldigten zu er-
halten, arbeiteten wir uns im Vorfeld vertieft in die Durchsuchungsthematik ein, um auf po-
tentiell aufkommende Situationen souverän vorbereitet zu sein.  

Anspruchsvoll, aber gleichwohl interessant, war es in diesem Kontext, zu antizipieren, wie 
die andere Gruppe – die Strafverteidiger des Beschuldigten – in dieser Situation strategisch 
vorgehen und was sie beabsichtigen würden.  Diese Vorbereitung geschah auf ver-
schiedenste Art und Weise.  

Im Vordergrund stand dabei die Erörterung innerhalb des Teams, welche Vorgehensweise 
wir selbst – gesetzt dem Falle, wir wären in der Rolle der Strafverteidiger – wählen würden, 
damit die Durchsuchung für unseren Mandanten nicht zum Nachteil gereichen würde.  

Weiterhin wurde einerseits die Kommentarliteratur zu dieser Thematik herangezogen sowie 
andererseits die zur Durchsuchungsmaterie ergangene Rechtsprechung ausgewertet.  

Unter besonderer Berücksichtigung standen dabei auch einschlägige verfassungsrechtliche 
Überlegungen.  

Weiterhin gehörte zu unserer Planungsphase die Ausarbeitung von Fragen, die wir dem Be-
schuldigten vor Ort stellen wollten sowie dessen Belehrung, dass er Beschuldigter in einem 
gegen ihn gerichteten Strafverfahren ist.  

Im Rahmen der Durchsuchung machte dieser sodann von seinem Aussageverweigerungs-
recht Gebrauch.  

Am Tag der Durchsuchung, dem 21.12.2016, den wir per Mail zwei Tage zuvor mitgeteilt 
bekamen, wurde der Beschuldigte nebst seinen Rechtsanwälten – verkörpert durch das an-
dere Team – in seiner Wohnung angetroffen. 

Als Wohnung diente dabei ein Seminarraum der Goethe-Universität, der durch die Veran-
staltungsleiter mit Beweisstücken und anderen Dokumenten präpariert und umfunktioniert 
war.  Hier sollte der Beschuldigte mit seiner Familie leben. Dies wurde auch durch ein an der 
Tür des Raumes angebrachtes Türschild mit der Aufschrift „Familie Klein“ deutlich.  

Das gegnerische Team versuchte – wie erwartet – die Sicherstellung bzw. Beschlagnahme 
sämtlicher Beweisstücke zu verhindern. Besonders energisch gingen die Strafverteidiger 
gegen die geplante Durchsicht eines in einem Umschlag verpackten USB-Sticks, der die Auf-
schrift „Anwaltskorrespondenz“ trug, vor.  

Wir einigten uns sodann mit den Strafverteidigern darauf, zu überprüfen, ob es sich tatsäch-
lich um vertrauliche Anwaltskorrespondenz handelt. Wäre dies in Wahrheit der Fall gewe-
sen, so hätten wir, sobald sich dies bestätigt hätte, selbstverständlich, ohne die Korrespon-
denz im Einzelnen zu lesen, von einer Beschlagnahme abgesehen.  

Letztlich stellte sich heraus, dass es sich hierbei um einen Versuch des Beschuldigten han-
delte, die Beschlagnahme zu verhindern. Es handelte sich um eine schriftliche Korrespon-
denz zwischen den beiden Beschuldigten, die Hinweise darauf gab, dass es sich um mittä-
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terschaftliches Vorgehen handelte. Zudem verdichtete sich hierdurch der Verdacht hinsicht-
lich der Begehung des gewerbsmäßigen Betrugs.  

Unsere energische Strategie bewährte sich also und wir konnten auf diese Weise einige 
verwertbare Informationen für das weitere Verfahren gewinnen, die sich insbesondere bei 
der Verfassung der Anklageschrift auszahlten. 

Im Anschluss daran fertigten wir ein Durchsuchungsprotokoll, ein Beschlagnahmeverzeich-
nis sowie Kopien hiervon an und gaben die Dokumente an die Strafverteidiger des Beschul-
digten aus. Dieser Schlussakt stellte sich jedoch als echte Herausforderung dar, da das geg-
nerische Team uns diese Arbeit erheblich erschwerte, indem es deren mündliches Vorbrin-
gen berücksichtigt haben wollte und durch die Art und Weise des Vortrags zu einer hekti-
schen Situation beitrug.  

IV. Die Hauptverhandlung 
Der Tag der Hauptverhandlung rückte näher. Die Anklageschrift war bereits an das Gericht 
weitergeleitet worden und nun galt es sich Gedanken über die Rolle der Staatsanwaltschaft 
im Gerichtssaal zu machen. Den Gerichtsvorsitz übernahm der bekannte Frankfurter 
Rechtsanwalt Prof. Dr. Jürgen Taschke – zugleich Präsident des Hessischen Anwaltsge-
richtshofs –, dem die Rechtsanwälte Dr. Rudolf Kriszeleit, ebenfalls Frankfurt am Main, und 
Dr. Christian Rathgeber, Mainz, beisaßen. Als Schöffen waren die Frankfurter Rechtsanwältin 
Dr. Anette Hartung und der amtierende Präsident von ELSA Frankfurt am Main zur Teilnah-
me an der Verhandlung und der Beratung berufen. 

Wir sahen uns den Ablauf einer Hauptverhandlung an und versuchten, unser Plädoyer wei-
testgehend vorzubereiten. Da wir noch nicht wussten, welche Erkenntnisse wir aus der 
Hauptverhandlung ziehen würden und inwieweit unsere Anklageschrift danach noch halt-
bar sein würde, versuchten wir bei der Vorbereitung alle möglichen Ausgänge zu beachten 
und ihre Bedeutsamkeit für unser Plädoyer zu durchdenken.  

Der Tag der Hauptverhandlung begann für uns mit einer längeren Wartezeit in der Ge-
richtsmensa. Wir waren das zweite Team und die Verhandlung des ersten Teams dauerte ei-
nige Stunden länger, als sie eigentlich angesetzt war. Umso überraschender war es für uns, 
dass unser Urteil bereits nach eineinhalb Stunden verkündet wurde. Immerhin handelte es 
sich doch um dieselbe Akte. Was uns merkwürdig erschien, spiegelte jedoch die Realität wi-
der. Der Angeklagte des ersten Teams hatte sich zur Sache eingelassen. Unser Angeklagter 
hingegen machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Im Anschluss an die 
Hauptverhandlung erklärte uns Rechtsanwalt Dr. Meinecke, dass im Falle einer Aussage des 
Angeklagten immer eine sehr umfassende Befragung durch das Gericht erfolge, sodass dies 
in der Regel enorme zeitliche Auswirkungen auf die Verhandlung habe.   

Die zeitliche Komponente war jedoch nicht der einzige Punkt, in dem sich unsere Verhand-
lung von der Verhandlung des ersten Teams unterschied. Auch die Urteile fielen anders aus. 
So gab es in einer Verhandlung einen Freispruch und in der anderen Verhandlung zumin-
dest eine Teilverurteilung. Dieses Ergebnis zeigt, dass die Aktenlage und eine fundierte An-
klageschrift für sich genommen nicht zwingend über den Schuld- oder Freispruch entschei-
den. Neben diesen kam es in unserem Fall auch ganz entscheidend auf das weitere Verhal-
ten der Prozessbeteiligten an. 

V.  Fazit 
Der wirtschaftsrechtlich-strafprozessuale Moot Court hat uns einen ersten tieferen Einblick 
in die Praxis am Strafgericht und vor allem in die Tätigkeit der Staatsanwaltschaft gewährt.  

Wir mussten sowohl bei der Hausdurchsuchung als auch bei der Hauptverhandlung spon-
tan und schnell auf unerwartete Begebenheiten reagieren. Im Gegensatz zum Schreiben ei-
ner Hausarbeit hatten wir nicht die Zeit, in der Bibliothek nach dem besten Weg für unser 
weiteres Vorgehen zu recherchieren. Gerade das machte diesen Moot Court aber so span-
nend und realitätsnah. Lediglich an einigen Stellen war erkennbar, dass es sich doch bloß 
um ein Rollenspiel und nicht um einen realen Prozess handelte. So wussten die Zeugen 
nicht immer eine Antwort auf eine ihnen gestellt Frage, da sie den Fall eben nur spielten 
und nicht lebten und ihr Drehbuch nicht auf alle potentiellen Fragen vorbereitet war.  
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Abschließend lässt sich sagen, dass der Moot Court eine lehrreiche Erfahrung war und dar-
über hinaus auch Spaß gemacht hat. Wir können eine Teilnahme daher nur weiterempfeh-
len.

Rezensionen 
 

Insolvenzstrafrecht 

Akademischer Rat Dr. Christian Brand, Konstanz 

Insolvenzstrafrechtliche Literatur im  
Zeitraum September 2016 bis Juni 2017 
I. Aufsatzliteratur 

1. Insolvenzrecht und Strafprozessrecht 

a) Daniel Blankenburg: Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung – 
wird der Insolvenzrichter künftig zum Ermittlungsrichter?, ZInsO 40/2016, 
S. 1963-1969. 

Schwerpunktmäßig befasst sich Verf. mit dem neugefassten § 111i StPO, dessen Absatz 2 
der Staatsanwaltschaft aufgibt, den Insolvenzantrag über das Vermögen des Arrestschuld-
ners zu stellen, falls die arretierten Vermögenswerte nicht ausreichen, um sämtliche Gläubi-
ger des Schuldners, die sich bei der Staatsanwaltschaft gemeldet haben, zu befriedigen. 
Verf. weist auf zahlreiche Schwierigkeiten der neuen Vorschrift im Praxisalltag hin. So besa-
ge die Vorschrift weder, für wen die Staatsanwaltschaft den Insolvenzantrag stellt (S. 1964 f.) 
– nur für einzelne oder doch für alle Geschädigten? – noch nenne § 111i Abs. 2 StPO die An-
forderungen, denen der Insolvenzantrag der Staatsanwaltschaft genügen muss (S. 1965 ff.). 
Auch die gesetzgeberisch intendierte Freistellung der Geschädigten von der Kostentra-
gungspflicht eines bspw. als unzulässig zurückgewiesenen Antrags gelinge nicht vollstän-
dig, wie ein Blick auf die im Eröffnungsverfahren anfallenden Sachverständigenkosten zeige 
(S. 1968). Vor diesem Hintergrund schlägt Verf. vor, der Staatsanwaltschaft ein eigenes Insol-
venzantragsrecht nach Anklageerhebung einzuräumen (S. 1969). 

b) Christian Sering: Anmerkung zu LG Potsdam, Beschl. v. 12.1.2016 – 24 Qs 
52/15, in: ZWH 3/2017, 70-72. 

Das Landgericht Potsdam hatte über die Frage zu entscheiden, ob gegen einen Vollstre-
ckungsschuldner, über dessen Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet worden war, Er-
zwingungshaft angeordnet werden darf oder ob diese Anordnung deshalb zu unterbleiben 
hat, weil durch das Insolvenzverfahren die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners manifest 
geworden ist (vgl. § 96 Abs. 1 Nr. 2 OWiG). Unabhängig davon, ob das Insolvenzgericht sei-
nen Eröffnungsbeschluss auf Zahlungsunfähigkeit oder auf einen anderen Insolvenzgrund 
stützt, gelangt das LG Potsdam zu dem Ergebnis, der Zahlungsunfähigkeitsbegriff des § 96 
Abs. 1 Nr. 2 OWiG sei anders auszulegen als der der Insolvenzordnung. Verf. widerspricht 
dieser These und weist zusätzlich auf das Risiko hin, die mithilfe der Erzwingungshaft beige-
triebene Geldbuße durch Insolvenzanfechtung wieder zu verlieren. 

c) Frauke Rostalski: Legitimation der Anordnung und Vollziehung einer Er-
satzfreiheitsstrafe nach bereits beglichener, aber infolge erfolgreicher In-
solvenzanfechtung an die Insolvenzmasse zurückgewährter Geldstrafe – 
Folgeüberlegungen zu BGH, Urt. v. 10.7.2014 – IX ZR 280/13, NStZ 3/2017, 
S. 121-126. 

Verf. geht der Frage nach, was mit dem staatlichen Strafanspruch passiert, wenn der Insol-
venzverwalter die Zahlung der Geldstrafe durch den Schuldner erfolgreich anficht und den 
Betrag zur Masse zurückholt. Mit Blick auf den Charakter der Strafe als dauerhafte Übelzufü-
gung gelangt Verf. zu dem Ergebnis, die erfolgreich angefochtene Zahlung einer Geldstrafe 


